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5. Lothar von Sachsen-Supplinburg und Leopold III. von Österreich 
Lothar von Sachsen-Supplinburg ist der einzige römisch-deutsche Kai­
ser zwischen 962 und 1806, von dem eine königliche Abstammung 
nicht bekannt ist. Er gilt daher als einer der Musterfälle dafür „daß der 
Gedanke der freien Wahl ... sich gegenüber dem Geblütsrecht durch­
gesetzt“ habe . Auch hier ist jedoch zu bedenken, daß Lothars Vor­
fahrenschaft bisher nicht genug erforscht ist, um die Frage zu entschei­
den. Zum Beweis der Nicht-Abstammung müßten ja sämtliche Vorfah­
ren bis zurück in die Generation Heinrichs I., ohne daß der Dynastie­
gründer darunter wäre, bezeugt sein.
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Andererseits ist es jedoch überliefert, daß die Großmutter des Kaisers 
(Gertrud von Haldensleben) in der Formbacher Tradition als neptis 
ipsius regis bezeugt ist194, was chronologisch auf König Heinrich III. zu 
beziehen ist. Dessen Mutter, die Kaiserin Gisela, war vor ihrer Ehe mit 
Konrad II. schon mit Bruno von Braunschweig verheiratet gewesen und 
hatte aus dieser früheren Ehe den Sohn Liudolf (privignus imperatoris, 
d. h. Stiefsohn Konrads II.)195. Die Bezeichnung neptis regis für Lothars 
Großmutter Gertrud von Haldensleben wird am ehesten so zu deuten 
sein, daß diese eine Enkelin Liudolfs von Braunschweig und damit 
tatsächlich eine Nichte Kaiser Heinrichs III. war196. Damit würde sich 
auch ihr Name als eine Nachbenennung nach Liudolfs Gemahlin 


